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273/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Selma Yildirim, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 13.06.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 13.06.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Einkommensteuergesetz 1988 geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Änderung des Einkommensteuergesetz 1988  
Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 
400/1988, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. 4/2018, 
wird wie folgt geändert: 

 

 1. In § 33 Abs. 4 Ziffer 1 wird folgender Satz angefügt:  

 „Übersteigen die Einkünfte des (Ehe-)Partners (§ 106 
Abs. 3) den Betrag von 6.000 Euro jährlich, verringert 
sich der Alleinverdienerabsetzbetrag um den 6.000 Euro 
übersteigenden Betrag.“ 

 

(4) Darüber hinaus stehen folgende Absetzbeträge 
zu: 

 1. Alleinverdienenden steht ein 
Alleinverdienerabsetzbetrag zu. Dieser beträgt 
jährlich 

 – bei einem Kind (§ 106 Abs. 1) 494 Euro, 

 – bei zwei Kindern (§ 106 Abs. 1) 669 Euro. 

Dieser Betrag erhöht sich für das dritte und jedes 
weitere Kind (§ 106 Abs. 1) um jeweils 
220 Euro jährlich. 

Alleinverdienende sind Steuerpflichtige mit 
mindestens einem Kind (§ 106 Abs. 1), die mehr 
als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet 

 (4) Darüber hinaus stehen folgende Absetzbeträge 
zu: 

 1. Alleinverdienenden steht ein 
Alleinverdienerabsetzbetrag zu. Dieser beträgt 
jährlich 

 – bei einem Kind (§ 106 Abs. 1) 494 Euro, 

 – bei zwei Kindern (§ 106 Abs. 1) 669 Euro. 

Dieser Betrag erhöht sich für das dritte und 
jedes weitere Kind (§ 106 Abs. 1) um jeweils 
220 Euro jährlich. 

Alleinverdienende sind Steuerpflichtige mit 
mindestens einem Kind (§ 106 Abs. 1), die mehr 
als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004570
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 13.06.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 13.06.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot 
oder eingetragene Partner sind und von ihren 
unbeschränkt steuerpflichtigen Ehegatten oder 
eingetragenen Partnern nicht dauernd getrennt 
leben oder die mehr als sechs Monate mit einer 
unbeschränkt steuerpflichtigen Person in einer 
Lebensgemeinschaft leben. Für Steuerpflichtige 
im Sinne des § 1 Abs. 4 ist die unbeschränkte 
Steuerpflicht des Ehegatten oder eingetragenen 
Partners nicht erforderlich. Voraussetzung ist, 
dass der (Ehe-)Partner (§ 106 Abs. 3) Einkünfte 
von höchstens 6 000 Euro jährlich erzielt. Die 
nach § 3 Abs. 1 Z 4 lit. a, weiters nach § 3 
Abs. 1 Z 10, 11 und 32 und auf Grund 
zwischenstaatlicher oder anderer 
völkerrechtlicher Vereinbarungen steuerfreien 
Einkünfte sind in diese Grenzen mit 
einzubeziehen. Andere steuerfreie Einkünfte 
sind nicht zu berücksichtigen. Der 
Alleinverdienerabsetzbetrag steht nur einem der 
(Ehe-)Partner zu. Erfüllen beide (Ehe-)Partner 
die Voraussetzungen im Sinne der vorstehenden 
Sätze, hat jener (Ehe-)Partner Anspruch auf den 
Alleinverdienerabsetzbetrag, der die höheren 
Einkünfte im Sinne der Z 1 erzielt. Haben beide 
(Ehe-)Partner keine oder gleich hohe Einkünfte 
im Sinne der Z 1, steht der Absetzbetrag dem 
haushaltsführenden (Ehe-)Partner zu. 

 

oder eingetragene Partner sind und von ihren 
unbeschränkt steuerpflichtigen Ehegatten oder 
eingetragenen Partnern nicht dauernd getrennt 
leben oder die mehr als sechs Monate mit einer 
unbeschränkt steuerpflichtigen Person in einer 
Lebensgemeinschaft leben. Für Steuerpflichtige 
im Sinne des § 1 Abs. 4 ist die unbeschränkte 
Steuerpflicht des Ehegatten oder eingetragenen 
Partners nicht erforderlich. Voraussetzung ist, 
dass der (Ehe-)Partner (§ 106 Abs. 3) Einkünfte 
von höchstens 6 000 Euro jährlich erzielt. Die 
nach § 3 Abs. 1 Z 4 lit. a, weiters nach § 3 
Abs. 1 Z 10, 11 und 32 und auf Grund 
zwischenstaatlicher oder anderer 
völkerrechtlicher Vereinbarungen steuerfreien 
Einkünfte sind in diese Grenzen mit 
einzubeziehen. Andere steuerfreie Einkünfte 
sind nicht zu berücksichtigen. Der 
Alleinverdienerabsetzbetrag steht nur einem der 
(Ehe-)Partner zu. Erfüllen beide (Ehe-)Partner 
die Voraussetzungen im Sinne der vorstehenden 
Sätze, hat jener (Ehe-)Partner Anspruch auf den 
Alleinverdienerabsetzbetrag, der die höheren 
Einkünfte im Sinne der Z 1 erzielt. Haben beide 
(Ehe-)Partner keine oder gleich hohe Einkünfte 
im Sinne der Z 1, steht der Absetzbetrag dem 
haushaltsführenden (Ehe-)Partner zu. 
Übersteigen die Einkünfte des (Ehe-)Partners 
(§ 106 Abs. 3) den Betrag von 6.000 Euro 
jährlich, verringert sich der 
Alleinverdienerabsetzbetrag um den 6.000 
Euro übersteigenden Betrag. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 13.06.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 13.06.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot 

 2. In § 124b wird folgende Ziffer 327a angefügt:  

§ 124b. 

 1. ………. 

 

 § 124b. 

 1. ………. 

 

  327a. § 33 Abs. 4 in der Fassung BGBl xxx/2018 ist 
anzuwenden wenn 

 327a. § 33 Abs. 4 in der Fassung BGBl xxx/2018 ist 
anzuwenden wenn 

  - die Einkommensteuer veranlagt wird, 
erstmalig bei der Veranlagung für das Jahr 
2018, 

 - die Einkommensteuer veranlagt wird, 
erstmalig bei der Veranlagung für das 
Jahr 2018, 

  - die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch 
Abzug eingehoben wird oder durch 
Veranlagung festgesetzt wird, erstmalig für 
Lohnzahlungszeiträume die nach dem 
31.12.2017 enden. 

 - die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch 
Abzug eingehoben wird oder durch 
Veranlagung festgesetzt wird, erstmalig 
für Lohnzahlungszeiträume die nach dem 
31.12.2017 enden. 
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